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Liebe Baukulturinteressierte,  
liebe Baukulturpartnerinnen und -partner, 

ob beim Bundesbau, bei Wettbewerben oder 
bei der Kunst am Bau – als größter öffentlicher 
Bauherr der Bundesrepublik will der Bund mit 
gutem Beispiel vorangehen. Mit den Baukultu-
rellen Leitlinien des Bundes haben wir nun das 
passende „Navigationsinstrument“, das uns  
den Weg weist. Unser Anspruch: Wir wollen  
„gemeinsam Räume für gutes Zusammenleben 
gestalten“. Mit einer Bau- und Umbaukultur, die 
einen Beitrag zum ästhetischen, ökologischen 
und wirtschaftlichen Reichtum unseres Landes 
leistet. Für eine gebaute Umwelt, in der Menschen 
jedes Alters und Einkommens gut und gerne 
leben, zusammenleben und sich zu Hause fühlen. 
Mit planerischen und gestalterischen Prozessen, 
die uns diesem Ziel näherbringen. 

„Räume für gutes Zusammenleben“ zu gestalten 
ist in unserer pluralistischen Demokratie eine 
Gemeinschaftsaufgabe, die von der Vielfalt der 
Beteiligten lebt. Vor 25 Jahren startete der Bund 
deshalb mit zahlreichen Partnerinnen und Part-
nern die „Initiative Architektur und Baukultur“. 
Sie war Ausgangspunkt einer bis heute anhalten
den, vielstimmigen und lebhaften Baukultur-
debatte. Daraus ist ein tragfähiges Netzwerk für 
Baukultur gewachsen, mit der Bundesstiftung 
Baukultur als maßgeblichem Akteur, dem Netz-
werk Baukultur der Länder bei der Bauminister-
konferenz und vielen weiteren kleinen und  

großen „Knotenpunkten“. Auch die Baukultu-
rellen Leitlinien des Bundes sind als Gemein-
schaftswerk entstanden. Für die konstruktive 
Mitwirkung aller Beteiligten möchte ich mich 
herzlich bedanken. 

Mit den Baukulturellen Leitlinien hat der Bund 
einen Anspruch an sein eigenes Handeln formu-
liert. Zugleich wollen wir damit die Baukultur-
partnerinnen und -partner in den Ländern und 
Kommunen, in Wirtschaft und Zivilgesellschaft 
einladen, den gemeinsamen Weg in Richtung 
einer gemeinwohlorientierten, nachhaltigen und 
sozialen Baukultur mit ökonomischem Mehrwert 
fortzusetzen. Um dabei möglichst viele Menschen  
mitzunehmen, müssen wir baukulturelles Wissen 
stärker als bisher in die Breite der Gesellschaft 
tragen. Denn Räume für gutes Zusammenleben 
können wir nur gemeinsam gestalten. 

Klara Geywitz, Bundesministerin für  
Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen 
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Einleitung 

Was ist Baukultur? 

Baukultur umfasst die Summe der menschlichen 
Tätigkeiten, die unsere gestaltete Umwelt weiter 
verändern. Die gesamte gestaltete Umwelt muss 
als untrennbare Einheit verstanden werden, die 
alle gebauten und gestalteten Güter umfasst, die 
in der natürlichen Umwelt verankert und mit ihr 
verbunden sind. Baukultur umfasst den gesamten 
Baubestand, einschließlich Denkmäler und ande-
rer Elemente des Kulturerbes, sowie die Planung 
und Gestaltung von Gebäuden, Infrastrukturen,  
des öffentlichen Raums, von Freiräumen im 
Siedlungszusammenhang ebenso wie die Gestal-
tung von Kulturlandschaften. 

Die gebaute und gestaltete Umwelt prägt unse-
ren Alltag. Sie umgibt und beeinflusst uns tag-
täglich. Baukultur ist an allen Orten und Berei-
chen ablesbar und gegenwärtig: beim Wohnen, 
Arbeiten, in Mobilität und Freizeit und in unse-
ren sozialen Begegnungen. Baukultur ist ein 
Zeugnis und Produkt menschlichen Lebens und 
Wirtschaftens und schließt das Planen, Bauen, 
Umbauen und Instandhalten ein. 

Unter Baukultur sind sowohl konstruktive 
Details als auch großräumige Umgestaltungen 
und Entwicklungen zu verstehen, die traditio-
nelles lokales Wissen und Können des Bauens 
ebenso umfassen wie innovative Techniken.  
Baukultur drückt sich unter anderem in der  
Verwendung regionaler, langlebiger und nach-
haltiger Materialien und kontextbezogener 
Gestaltung des gebauten Raums sowie der  
Farbigkeit aus. Sie umfasst Tätigkeiten in den 

Bereichen Architektur, Ingenieurwesen, Innen-
raumgestaltung, Stadt-, Regional- und Raum-
planung, Landschaftsarchitektur und Land-
schaftsplanung ebenso wie im Handwerk, im 
Design und in der Kunst. 

Baukultur verfolgt einen integrierten Ansatz  
und stellt die Lebensqualität, deren Erhalt und 
nachhaltige Entwicklung des geteilten Habitats  
Erde in den Mittelpunkt. Sie berücksichtigt 
neben den Bedürfnissen der Menschen auch 
die Bedürfnisse der Tier- und Pflanzenwelt und 
einen verantwortungsvollen Umgang mit allen 
natürlichen Ressourcen. 

Baukultur leistet einen Beitrag für die sich 
verändernden Bedürfnisse einer Gesellschaft 
und hat zum Ziel, eine Umwelt zu gestalten, 
die als gesund und lebenswert empfunden 
wird. Die Qualität der gebauten Umwelt ergibt 
sich aus dem Zusammenspiel von Nutzbarkeit, 
Wirtschaftlichkeit und Gestalt, von Nachhaltig-
keit im sozialen, ökologischen und ökonomi-
schen Sinn sowie aus den Prozessen und Verfah-
ren, die zu ihrer Herstellung führen. 

Eine hohe Qualität der gestalteten Umwelt trägt 
zu gesellschaftlichem Zusammenhalt, Resilienz 
und Verbundenheit mit dem Ort bei. Der wirt-
schaftliche Mehrwert ergibt sich durch die Schaf-
fung höherwertiger und dauerhafter Güter und 
deren Schutz und Pflege sowie durch die nach-
haltige Nutzung unserer Ressourcen. Baukultur 
ist bewahrend und innovativ. Sie ist vor allem  
ein öffentliches Gut und eine gesamtgesellschaft-
liche Aufgabe. Baukultur geht uns alle an. 

Baukulturelles Erbe in Deutschland 

Das einzigartige baukulturelle Erbe der Bundes-
republik Deutschland ist geprägt von der viel- 
fältigen Geschichte des Landes, seiner Städte, 
Dörfer und Regionen. 

Seine Ausprägungen sind oftmals Folge prak-
tischer Notwendigkeiten, wie dem Einsatz und 
der Verwendung traditioneller, regionaler Bau-
stoffe und die Anwendung lokaler Bautraditio-
nen angepasst an geografische und klimatische 
Gegebenheiten. Auch staatliches, kirchliches und 
wirtschaftliches Repräsentationsdenken suchte 
stets Ausdruck in der gebauten und gestalteten 
Umwelt. 

Historische Schlösser, Burgen und Dome,  
Bauwerke und Infrastrukturen für Produktion, 
Transport sowie Ver- und Entsorgung, die Monu-
mentalbauten des Nationalsozialismus bis hin 
zur Kunst am Bau in öffentlichen Gebäuden  
beider deutscher Staaten, der mit industriellen  
Mitteln verwirklichte soziale Wohnungsbau 
ost- wie westdeutscher Prägung bis zu gestal-
teten Orten der wiedervereinigten deutschen 
Geschichte nach 1989 sind Zeuge davon. 

Neben Bauwerken prägen auch zusammenhän-
gende Stadtbilder und eine oftmals kleinteilige, 
funktionsgemischte Siedlungsstruktur mit beleb-
ten öffentlichen Räumen und kurzen Wegebezie-
hungen das baukulturelle Erbe in Deutschland. 

Das baukulturelle Erbe ist ein lebendiger Bestand-
teil des kollektiven Gedächtnisses unserer Gesell-
schaft und eine wichtige kulturelle Ressource. 
Es kann dazu beitragen, kollektive Identitäten 
herzustellen, ein Zugehörigkeitsgefühl inner-
halb von Gemeinschaften zu schaffen und die 
Gesellschaft zu mobilisieren. Historische Bauten 
sind Zeugnis von Bautraditionen und Geschichte 
sowie Sinnbild für Kontinuität, Stabilität und 

Widerstandsfähigkeit und zeigen: Das baukul
turelle Erbe der Bundesrepublik ist so vielfältig 
wie die Menschen, die hier leben, arbeiten und 
wohnen. 

Das baukulturelle Erbe ist durch den Klimawan-
del und seine Folgen akut bedroht. Die UNESCO 
zeigt daher den dringenden Handlungsbedarf 
auf und setzt mit Zielen und Maßnahmen den 
Rahmen für die Risikovorsorge der nationalen 
Behörden. 

Baukultur beschreibt den Umgang der Gesell-
schaft mit gebauter Umwelt, ihre qualitätsorien
tierte Nutzung und Erhaltung, Planung und 
Weiterentwicklung. Die Architektur ist dabei ein 
wesentliches, formgebendes Element. Baukultur 
hat das Ziel, eine Gesamtqualität von Planungs-, 
Bau- und Nutzungsprozessen als eine wahrnehm-
bare Integrations- und Kulturleistung der Gesell-
schaft herzustellen. 

Dies zu bewirken, ist nicht alleinige Aufgabe des 
Bundes. In der föderal und marktwirtschaftlich 
organisierten Bundesrepublik ist das Verständnis 
von baukultureller Qualität immer wieder neu 
miteinander zu definieren. Baukultur wird zum 
Großteil von den Ländern, Regionen und Kom-
munen getragen und ist Aufgabe aller staatlichen 
Ebenen, aber auch der Bauherrschaften, privater 
Investorinnen und Investoren und der Bürgerin-
nen und Bürger. 

In welchem Zusammenhang steht  
die gestaltete Umwelt mit aktuellen  
gesellschaftlichen Herausforderungen? 

Die Gestaltung der Baukultur ist ein Quer-
schnittsthema, das alle Lebensbereiche betrifft 
und eng mit politischen und gesellschaftlichen 
Herausforderungen verknüpft ist. Vor dem  
Hintergrund des weltweiten Klimawandels und 
schwindender natürlicher Lebensgrundlagen, 
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kriegerischer Konflikte, Bevölkerungswachstum 
und der dringenden Notwendigkeit zur Schaf-
fung von bezahlbarem Wohnraum, der demo-
grafischen Entwicklung, des ökonomischen 
Strukturwandels in Verbindung mit der Energie-, 
Infrastruktur- und Mobilitätstransformation,  
der Digitalisierung sowie Fragen von Migration, 
Bildung und Inklusion unterschiedlicher Grup-
pen stellt sich die Frage, wie mit Raum, Boden 
und baulichem Bestand besonders in Bezug auf 
seine Qualität umzugehen ist. 

Diese Herausforderungen müssen daher auch  
als baukulturelle Aufgabe verstanden werden.  
Für diese Veränderungs- und Anpassungsprozesse 
bedarf es einer Akzeptanz in unserer Gesellschaft, 
die nur durch Dialog, Vermittlung und Bildung 
erreicht werden kann. Mit den notwendigen  
baukulturellen Anpassungsprozessen gewinnen  
die dafür nötigen Beteiligungsprozesse eine 
besondere Bedeutung. 

Was gab den Anstoß zur Entwicklung der 
Baukulturellen Leitlinien des Bundes? 

Die Bestrebungen in Deutschland, Baukultur  
als gesellschaftlichen Wert zu stärken, basieren 
auf der im Jahr 2000 vom Bundesministerium 
für Verkehr, Bau und Wohnungswesen initiier
ten „Initiative Architektur und Baukultur“.  
Die Initiative sollte gezielt den bundesweiten 
Diskurs über Baukultur fördern und mündete 
2006 in der Gründung der Bundesstiftung  
Baukultur als Kommunikationsplattform für 
baukulturelles Wissen. 

2018 unterzeichnete die Bundesregierung die 
Erklärung von Davos „Eine hohe Baukultur für 
Europa“. Die Erklärung unterstreicht die Notwen-
digkeit, europaweite Bündnisse und Allianzen für 
eine hochwertig gestaltete Umwelt zu initiieren 
und zu unterstützen. Sie beschreibt den kulturel-
len Wert der gebauten Umwelt Europas und for-

dert in Übereinstimmung mit den UN-Nachhal-
tigkeitszielen (SDGs, Sustainable Development 
Goals) eine Ausrichtung des Planens und Bauens 
auf gute Lebensbedingungen für alle Menschen 
und eine hohe Lebensqualität. 

2023 wurde die „Davos Baukultur Allianz“ auf 
Initiative der Schweiz ins Leben gerufen, um 
einen internationalen Dialog über Baukultur 
zu initiieren und die Lösung der globalen Her-
ausforderungen in den Bereichen der Planung, 
des Bauwesens und der Bau- und Immobilien-
wirtschaft zu adressieren. Sie setzt sich für einen 
nachhaltigen und qualitätsorientierten Umgang 
mit Bauwerken, Quartieren und Räumen ein und 
misst transformationsorientierten Prozessen 
neben einem Nutzen für das Gemeinwohl auch 
einen ökonomischen Mehrwert zu. Neben dem 
Davos-Prozess adressieren weitere wichtige  
europäische Initiativen wie Neues Europäisches  
Bauhaus, die Urbane Agenda für die EU  sowie 
die Expertengruppen „Hochwertige Architektur 
und Baukultur für alle“ (2020–2022) und  
„Stärkung der Resilienz des Kulturerbes gegen 
den Klimawandel“ (2021–2022) baukulturelle 
Ziele und die Wissensvermittlung für eine quali-
tätsvoll gestaltete Umwelt. 

Welche Ziele verfolgt der Bund mit  
den Baukulturellen Leitlinien? 

Aus der Unterzeichnung der Erklärung von 
Davos durch die Bundesrepublik Deutschland 
erwuchs in Anlehnung an den europäischen Bau-
kultur-Dialog die Verpflichtung zur Erarbeitung 
einer eigenständigen deutschen Baukulturpolitik: 
den Baukulturellen Leitlinien des Bundes. 

Mit den Baukulturellen Leitlinien des Bundes 
werden bestehende gesellschaftliche Herausfor-
derungen für die hochwertig gestaltete Umwelt 
adressiert und mit notwendigen Veränderungen 
und Anpassungsprozessen für eine hohe Baukul-

tur umfassend verknüpft. Mit den Baukulturellen 
Leitlinien will der Bund die Erkenntnisse aus dem 
gemeinsamen nationalen und europäischen Bau-
kulturdialog für die Arbeit der Bundesregierung 
anwendbar machen. 

Die Leitlinien des Bundes stellen das Verständnis  
der Bundesregierung für Baukultur, basierend 
auf der „Neuen Leipzig-Charta – Die transfor
mative Kraft der Städte für das Gemeinwohl“  
für eine nachhaltige Stadtentwicklung, dar.  
Sie unterstreichen die Selbstverpflichtung des 
Bundes, die gebaute Umwelt im Sinne eines 
ganzheitlichen Raumverständnisses mit einer 
hohen Gestaltungs-, Nutzungs- und Prozess
qualität zu gestalten. 

An wen richten sich die Baukulturellen 
Leitlinien des Bundes? 

Die in den Leitlinien formulierten Ziele und 
Maßnahmen beziehen sich auf alle Planungs- 
und Bauaufgaben in Zuständigkeit des Bundes 
und richten sich an die unmittelbare und mittel-
bare Bundesverwaltung. Die Baukulturellen Leit-
linien des Bundes sind als Selbstverpflichtung 
für Planungs- und Bauaufgaben des Bundes im 
Inland konzipiert und nicht rechtlich bindend. 

Die Selbstbindung des Bundes an die beschrie-
benen baukulturellen Ziele findet ihren Nieder-
schlag in den Richtlinien für die Durchführung 
von Bauaufgaben des Bundes (RBBau). Nationale 
Sicherheitsinteressen des Bundes und finanz-
verfassungsrechtliche Kompetenzen bleiben 
unberührt. Sämtliche Maßnahmen stehen unter 
dem Vorbehalt einer Verwaltungs- und Finanzie-
rungskompetenz des Bundes. Ein etwaig auf den 
Bund im Rahmen seiner Zuständigkeit entfallen-
der Mehrbedarf an Sach- und Personalmitteln 
sowie Planstellen und Stellen ist finanziell und 
stellenmäßig im jeweiligen Einzelplan auszu
gleichen. 

Initiative Architektur  
und Baukultur

Davos Baukultur  
Allianz

Baukulturelle Leitlinien des Bundes

Erklärung von DavosNeue Leipzig-Charta

Gründung  
Bundesstiftung Baukultur Leipzig-Charta

Davos  
Qualitätssystem

2000 2006

20242023

2007

201820202021

Chronologie der Baukulturpolitik in Deutschland / in Europa
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Die Leitlinien beinhalten zudem Handlungsemp-
fehlungen für Länder und Kommunen. Sie regen 
ein reflektiertes Handeln sowie die Erarbeitung 
eigener Leitlinien für Baukultur in Ländern,  
Regionen, Städten und Dörfern an. 

Partnerinnen und Partner der Privatwirtschaft 
sowie Eigentümerinnen und Eigentümer werden 
zur Zusammenarbeit eingeladen, um den verant-
wortungsvollen Umgang mit dem gebauten Raum 
und Baukultur als Qualitätsmerkmal noch stärker 
zum Maßstab des eigenen Handelns zu machen. 

Baukultur soll als Querschnittsthema ressortüber-
greifend in allen Planungs- und Prozessphasen 
mitgedacht werden. Um das Bewusstsein für  
Baukultur in der Gesellschaft zu fördern, sollen 
die Baukulturelle Bildung im Bildungssystem 
verankert und niedrigschwellige und praxisnahe 
Fort- und Weiterbildungen breitenwirksam ange-
boten werden. 

litäten, die für zukunftsfähige, also funktionie-
rende, gesunde, resiliente und identitätsstiftende 
Räume erforderlich sind. Hierzu gehören auch 
umweltfreundliche Mobilitätsformen. 

Die gleichberechtigte und frühzeitige Einbezie-
hung aller gesellschaftlichen Gruppen mit ihren 
unterschiedlichen Bedarfen in die Planungspro-
zesse ermöglicht eine hochwertige Gestaltung 
des öffentlichen Raums, von Wohnraum, der 
sozialen Infrastruktur sowie der Mobilitätsinfra-
struktur insbesondere auch in benachteiligten 
und strukturschwachen Stadtteilen und Quartie-
ren, die die Grundlage für eine breite Akzeptanz 
und Wertschätzung der neuen Angebote schafft.

Die Leitmotive Klima- und  
Ressourcenschutz und Identifikation

Energiebedingte Emissionen machten im Jahr 
2021 etwa 84 % der deutschen Treibhausgas-
emissionen aus. 35 % der Treibhausgasemissio-
nen entfallen auf Errichtung, Erhalt und Betrieb 
von Gebäuden.  50 % der gesamten Rohstoffge-
winnung in Deutschland werden für Baumate-
rialien benötigt (Boden und Fläche, Rohstoffe, 
Wasser etc.). Bauprodukte sind nach Verpackun-
gen der zweitgrößte Anwendungsbereich für 
Kunststoffe. Im Jahr 2022 entfielen in Deutsch-
land 54 % des gesamten Abfallaufkommens auf 
Bau- und Abbruchabfälle. 

Der Bau- und Gebäudebereich spielt damit eine 
zentrale Rolle beim Erreichen der deutschen 
Klimaschutz- und Nachhaltigkeitsziele und hat 
großen Einfluss auf den Ressourcenverbrauch. 
Forschungsergebnisse des Umweltbundesamtes  
zeigen, dass Klimaschutz mit Ressourcenschutz 
zusammengedacht werden muss. Baukultur trägt 
zum Klimaschutz bei, indem sie das Ziel verfolgt, 
die Nutzung fossiler und nicht erneuerbarer 
Rohstoffe und die Inanspruchnahme und Ver-
siegelung weiterer Flächen zu vermeiden, Bau-

stoffe und Bauteile in Stoffkreisläufen wiederzu-
verwenden, untergenutzte Flächen, Infrastruktur 
und Gebäude wieder nutzbar zu machen sowie 
versiegelte Flächen zu entsiegeln. Die Rolle der 
bereits gebauten Umwelt, des Bestands, rückt in 
diesem Zusammenhang in den Blick. Bestehende 
Bauwerke sollen, wo wirtschaftlich sinnvoll, für 
neue Nutzungen und Funktionen umgebaut 
werden. Die dominierende Wertschöpfungskette 
von Abriss und Neubau muss kritisch hinterfragt 
werden. 

Für die Identifikation und Teilhabe spielt unser 
Lebens- und Arbeitsumfeld eine entscheidende 
Rolle. Der gestaltete Raum spiegelt kulturelle, 
historische und gesellschaftliche Werte der 
Gegenwart und Vergangenheit wider und prägt 
die Werte der Zukunft. Die qualitätsvoll gestal-
tete Umwelt bietet Orientierung und stärkt das 
Gefühl von Zugehörigkeit. 

Zur Stärkung des gesellschaftlichen und sozial-
räumlichen Zusammenhalts wird es immer 
wichtiger, Menschen frühzeitig und digital an 
der Gestaltung und Entwicklung der Räume zu 
beteiligen, damit sie sich mit ihrer Nachbarschaft, 
ihrem Stadtteil oder mit der Stadt, dem Dorf und 
der Region identifizieren. 

Eine erfolgreiche Baukulturpolitik des Bundes  
soll einen Beitrag dazu leisten, die gestaltete 
Umwelt sozialverträglich, schadstofffrei, flächen- 
und ressourcenschonend und treibhausgas
neutral zu betreiben, zu erhalten, um- und weiter-
zubauen und die Identifikation zu stärken. Eine 
nachhaltige Stadt- und Regionalentwicklungs-
politik des Bundes muss den Zielen der Deut-
schen Nachhaltigkeitsstrategie gerecht werden.

Was bedeutet „Gutes Zusammenleben“? 

Die Baukulturellen Leitlinien des Bundes 
„Gemeinsam Räume für gutes Zusammenleben 
gestalten“ beschreiben, wie ein gesundes, gerech-
tes und gemeinwohlorientiertes Zusammenleben 
für alle Menschen durch gut gestaltete Räume 
ermöglicht und unter Beachtung der planetaren 
Grenzen gesichert werden kann. Der Begriff des 
guten Zusammenlebens unterstreicht die Verant-
wortung der Menschen füreinander und gegen-
über ihrer natürlichen, naturnahen und gestalte-
ten Umwelt: für saubere Luft und Wasser, geringe 
Lärm- und Schadstoffimmissionen, geringe  
Flächenneuinanspruchnahme und Versiegelung, 
erträgliche Temperaturen, grüne Ausgleichs- 
und Erholungsräume sowie Vielfalt an Tier- und 
Pflanzenarten. Die Baukultur nimmt hierbei eine 
aktive Rolle ein. Sie stärkt Funktionen und Qua-

Instrumente der Baukultur in Deutschland

• Planungswettbewerbe

• Kunst am Bau

• Regularien im Bau- und Vergaberecht,  
z. B. BauGB, ROG sowie Richtlinien und Erlasse

• Bewertungs- und Qualitätssysteme Nachhaltiges 
Bauen (BNB), QNG, DIN

• Baukulturvermittlung: Bundesstiftung Baukultur

• Baukulturforschung des Bundes

• Baukulturförderung in Bundes- und Länder- 
programmen

• Bundes- und Landespreise sowie Preise weiterer 
Partnerinnen und Partner

• Ausstellungen, Publikationen, Festivals

• Baukulturelle Bildung im Schul-, Aus-, Weiter-  
und Fortbildungssystem

• Gestaltungsbeiräte

• Konzeptverfahren 

• Angebote von Kammern, Vereinen, Initiativen

• Partizipation und Beteiligung der Planungs- 
betroffenen und der Öffentlichkeit

Zivil- 
gesellschaft 

Verbände, Vereine, 
Initiativen  

Handwerk
Planende und  
gestaltende  

Berufe

Immobilien-  
und Wohnungs-

wirtschaft

Öffentliche  
und private  

Bauherrinnen/  
 Bauherren

Hochschulen  
und  

Universitäten

Bau- und  
Baustoff- 
industrie

Öffentliche  
Verwaltungen

Akteurinnen  
und Akteure der 

Baukultur
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Welche Kompetenzen benötigen  
Menschen und Institutionen, um den  
räumlichen Wandel zu gestalten? 

Die Leitlinien zielen ab auf den Erwerb von 
Handlungskompetenzen für notwendige Verän-
derungen im Planen und Bauen. Vor dem Hinter-
grund der gesellschaftlichen Herausforderungen 
und deren ökologischen, sozialen und ökono-
mischen Auswirkungen verändern sich auch die 
planenden und bauenden und für den Betrieb 
des Gebäudes zuständigen sowie finanzierenden 
Berufsbilder. Die für Planung, Bau und Betrieb 
von Bauwerken zuständigen Berufsgruppen sind 
zunehmend gefordert, innovative Lösungen zu 
entwickeln, die eine hohe Gestaltungsqualität 
mit den Anforderungen des Umwelt- und Klima-

schutzes, des sozialen Zusammenhalts, der Barrie-
refreiheit, der Nachhaltigkeit und Prozessqualität 
in Einklang bringen. 

Grundlegend hierfür sind die Fähigkeit zu inter-
sektoralem, kooperativem und interdisziplinärem 
Arbeiten auf allen räumlichen Ebenen und eine 
besondere Sensibilität für die Vielfalt der Nut-
zenden und ihrer Bedarfe. Die Leitlinien wollen 
Veränderungen anregen hinsichtlich eines an die 
anstehenden Aufgaben angepassten Zukunfts-
bilds der planenden und bauenden Berufe, der 
Wirtschaft und des Handwerks. Um die Lebens-
dauer von Gebäuden zu verlängern, sind der 
intelligente Um- und Weiterbau, die Nachver-
dichtung und die Anpassung der Nutzung wich-
tige Schlüssel der Umbaukultur. 

Welche Impulse senden die  
Baukulturellen Leitlinien des Bundes  
in die Gesellschaft? 

Die Baukulturellen Leitlinien geben eine Rich-
tung für die Anpassung der gebauten und gestal-
teten Umwelt unter Berücksichtigung einer 
hohen Gestaltungsqualität vor. Der Bund erkennt 
seine Vorbildfunktion als größter öffentlicher 
Bauherr in der Bundesrepublik an und verpflich-
tet sich, die Baukulturellen Leitlinien bei seinen 
Planungs- und Bauaufgaben handlungsleitend 
zugrunde zu legen und in entsprechende Förder-
instrumente einfließen zu lassen. Die Deckung 
des Grundstücks- und Raumbedarfs für Bundes-
zwecke und der Bedarfe der Wohnungsfürsorge 
des Bundes nach dem Gesetz über die Bundes-
anstalt für Immobilienaufgaben (BImAG) bleiben 
unberührt. Die Baukultur in Ländern und Kom-
munen wird im Rahmen föderaler Zuständigkei-
ten durch den Bund unterstützt. 

Die Baukulturellen Leitlinien dienen dem  
Diskurs zur Gestaltung des gebauten Raums. Die 
Leitlinien sollen das Wissen um gute Gestaltung 
bundesweit fördern. Sie sollen dazu beitragen, 
bundesrechtliche Rahmenbedingungen anzu-
passen und notwendige Veränderungen an euro-
päischen Regularien einzuleiten. Sie wollen neue 
kooperative Prozesse und Bündnisse der öffent-
lichen Hand mit der Wirtschaft und der Zivilge-
sellschaft initiieren. Das Wissen um die Bedeu-
tung einer hohen Gestaltungsqualität in der 
Entwicklung von Stadt und Land soll gefördert 
und weiterentwickelt werden. 

20
23

20
22

20
24

20
25

Fokusgruppen aus Politik und Verwaltung, Kammern,  
Planungspraxis, Wissenschaft und Zivilgesellschaft 

Interministerielle Arbeitsgruppe der Bundes­
ressorts und nachgeordnete Behörden

Spitzenverbände  
und Netzwerke

Interdisziplinärer Beirat

Beteiligungsprozess  
zur Erarbeitung der  
Baukulturellen Leitlinien  
des Bundes 
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Die Baukulturellen  
Leitlinien des Bundes 
Gemeinsam  
Räume für gutes  
Zusammenleben  
gestalten 

Acht Leitlinien adressieren zentrale baukulturelle  
Handlungsfelder und benennen Ziele in der 
Zuständigkeit des Bundes. Diesen sind Maß
nahmen des Bundes sowie Handlungsempfeh-
lungen für Aufgaben in der Zuständigkeit der 
Länder, Kommunen und weiterer Akteurinnen 
und Akteure zugeordnet. 

Die Leitlinien stellen den thematisch-strategi-
schen Rahmen für die Implementierung von 
Qualitäten bei der Herstellung, dem Erhalt und 
der Pflege der gestalteten Umwelt dar. Um Bau-
kultur als gesellschaftlich relevanten Wert zu 

stärken, beschreiben die Maßnahmen und  
Handlungsempfehlungen konkrete Anwendungs-
bereiche zur Zielerreichung. 

Die Leitlinien sind in einem Drei-Ebenen-Modell 
miteinander verbunden: 
Die innere Ebene (Leitlinien 1 bis 3) adressiert 
zentrale, wertegeleitete Handlungsfelder.  
Die mittlere Ebene bezieht sich auf räumliche  
Handlungsbereiche (Leitlinien 4 bis 6).  
Die äußere Ebene beschreibt erforderliche  
Prozesse (Leitlinien 7 und 8). 

 Leitlinie 1

Umbaukultur

 Leitlinie 4

Bodenpolitik
 Leitlinie 5

Blau-grüne 
Infrastruktur

 Leitlinie 6

Gemischte 
Quartiere

 Leitlinie 3

Kompetenzstärkung

 Leitlinie 7

Reallabore

Leitlinie 2

Identifikationsräume

 Leitlinie 8

Beteiligung
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Der Bund richtet sein baukulturelles Handeln 
verstärkt auf die Anpassung und qualitative  
Weiterentwicklung der gebauten und gestalteten 
Umwelt aus. Der verantwortungsvolle Umgang 
mit dem Bestand ist gelebte Umbaukultur. Durch 
den Erhalt und die Anpassung des baulichen 
Bestandes werden sowohl räumliche als auch 
immaterielle Werte bewahrt und weiterentwi-
ckelt. Eine qualitätsvolle Planung und Ausfüh-
rung fördern die Langlebigkeit der Gebäude und 
des öffentlichen Raums. Die Umbaukultur zu 
stärken und die Bestandsnutzung zu verbessern, 
wird als Ziel auch seitens der Bauministerkonfe
renz der Länder anerkannt. 

Umbaukultur erhält, ergänzt und gestaltet beste-
hende Bauwerke, öffentliche Räume und Infra-
strukturen im Sinne des Klima- und Ressourcen-
schutzes sowie der Klimaanpassung. Eine gute 
Erreichbarkeit sowie die klima- und umwelt-
freundliche, barrierefreie Mobilität vor Ort bilden  
als Fundament funktionierender Siedlungs-
strukturen einen selbstverständlichen Teil der 
Umbaukultur. 

Der Bund sichert die Umbaukultur im Sinne 
einer Kreislaufnutzung und -wirtschaft unter 
Berücksichtigung ökologischer, sozialer und  
ökonomischer Faktoren langfristig ab. Er baut 
dafür die Zusammenarbeit mit den Ländern und 
Kommunen aus. Er stärkt die Kreislauffähigkeit 
und Wiederverwendung von Materialien und  
die Aktivierung von aus der Nutzung gefallenen  
Bauwerken und öffentlichen Räumen durch 
neue Nutzungskonzepte und beschafft dazu  
vorrangig umweltschonende Produkte. Gemäß 
der Klimaschutz- und Klimaanpassungsziele 
reduziert der Bund Risiken in seinem baulichen 
Bestand soweit möglich und beachtet die Anfor-
derungen des Ressourcen-, Lärm-, Flächen- und 
Naturschutzes. Luft- und Schadstoffemissionen 
gilt es zu reduzieren.

Wo regional oder sektoral erforderlich und sinn-
voll, wird der Bund den Aus- und Neubau von 
sozial und ökologisch nachhaltigem Wohnraum 
in Stadtteilen sowie von funktionalen Infra
strukturen vorantreiben, bspw. für Zwecke der 
Mobilität und der Energieversorgung durch 
erneuerbare Energien. Der Neubau von Gebäu-
den, Quartieren und Infrastrukturen orientiert 
sich an den Zielen zu Klima-, Ressourcen-,  
Biodiversitäts- und Flächenschutz sowie Klima-
anpassung und erzielt einen Mehrwert für das 
Gemeinwohl, insbesondere durch die Schaffung 
von bezahlbarem Wohnraum. Neben einer kon-
sequenten Flächeninnenentwicklung sind auch 
neue, gut durchmischte, grüne Stadtteile und 
eine gute öffentliche Verkehrsanbindung nach 
baukulturellen Kriterien zu entwickeln. 

Der Bund stärkt die  
Umbaukultur und sorgt  
für eine gut gestaltete,  
klimaneutrale und klima-
angepasste gebaute  
Umwelt. 

Leitlinie 1 
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Baukultur stärkt  
lokale Merkmale und 
schafft Identifikations-
räume für den sozialen  
Zusammenhalt. 

Der Bund erkennt die hohe Bedeutung guter 
räumlicher und den Standort würdigender 
Gestaltung für das Zusammenleben und die  
Bindung an das eigene räumliche Umfeld an.

Baukultur integriert verschiedene Funktionen in 
die gebaute Umwelt, berücksichtigt die Bedürf-
nisse der Menschen und geht sorgsam mit der 
vorgefundenen Natur um. Sie stärkt die Qualitä
ten, die für funktionierende, identitätsstiftende 
und zukunftstaugliche Räume erforderlich  
sind – dazu gehören soziale, infrastrukturelle, 
gesundheitsförderliche, ökonomische und öko
logische Funktionen. 

Der Bund verbindet Schutz und Pflege des  
baukulturellen Erbes mit dessen behutsamer 
Weiterentwicklung durch zeitgemäße Moderni
sierungsmaßnahmen sowie durch Neu-, Um-  
und Ergänzungsbauten für vielfältige Nutzungs-
formen in hoher Gestaltungsqualität. Insbeson-
dere in den ländlichen Räumen entwickelt diese 
Verbindung eine besondere Anziehungskraft,  
die die Lebensqualität der Einheimischen verbes-
sert, aber auch einen wichtigen Standortvorteil 
für Hinzuziehende bildet. 

Bauen in ländlichen Räumen sowie auch in 
Städten soll eingebettet werden in die besonde-
ren naturräumlichen Strukturen vor Ort unter 
Berücksichtigung lokaler handwerklicher Tradi
tionen und unter Verwendung regionaler Res-
sourcen. Dadurch entstehen bedarfsorientierte, 
flexible und ästhetische Wohn-, Arbeits-, Kultur- 
und Bildungsräume sowie Freiräume. Die Förde-
rung des Wissens über das baukulturelle Erbe in 
Stadt und Land generiert ökonomischen Mehr-
wert für die Gesellschaft, bspw. für den Touris-
mus, kulturelle Einrichtungen und die lokale 
Wirtschaft.

Auch technische Infrastrukturen wie Verkehrs-
bauten, Transiträume, Einrichtungen und Flächen 
für die Energie- und Wasserversorgung und  
Bauten der Arbeit und Produktion können iden-
titätsprägende Orte sein oder dahin entwickelt 
werden. Ebenso tragen naturräumlich geprägte 
Freiräume, urbane Grün- und Freiräume wie 
Garten- und Parkanlagen und gartenhistorische 
Denkmale und nicht zuletzt die Kunst am Bau 
zur kulturellen Identität bei. 

Leitlinie 2 
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Der Bund erkennt an, dass beschleunigte Anpas-
sungsprozesse der gebauten Umwelt an den 
Klimawandel interdisziplinäre Expertise und 
kooperative Kompetenzen in allen gesellschaft-
lichen Bereichen erfordern. Er legt dem Planen 
und Bauen im Rahmen seiner Zuständigkeit ein 
ganzheitliches, baukulturelles Bildungsverständ-
nis zugrunde, das die Vermittlung von baukul-
turellem Wissen und die Aneignung von Fähig
keiten, Kenntnissen und Fertigkeiten umfasst. 

Umfang und Qualität der baukulturellen Didak-
tik und Pädagogik in der Gesellschaft sollen 
gestärkt werden. Eine gut gestaltete und anre-
gende Lernumgebung wird angestrebt. 

Dazu sollen Lernende mit passenden Lernin-
halten für den gebauten Raum, seine Bestand-
teile und Funktionen sensibilisiert werden. Dies 
ermöglicht es allen, sich in Planungsprozessen,  
die das eigene Lebensumfeld betreffen, zu betei-
ligen sowie Akzeptanz für die anstehenden 
Transformationsprozesse zu schaffen. Maßgeb-
lich dafür sind forschendes und aktionsorientier-
tes Lernen sowohl in Schul-, Berufsaus- als auch 
in Fortbildung. Der Bund setzt sich dafür ein, 
dass eine zeitgemäße baukulturelle Allgemein-
bildung gefördert wird, die den sozialen, ökologi-
schen und ökonomischen Aspekten der Aufgabe 
gerecht wird. 

Zur erfolgreichen gemeinsamen Veränderung 
des Planens und Bauens sind Planerinnen und 
Planer, die Bau-, Baustoff- und Immobilienwirt-
schaft, das Handwerk und die Verwaltung ebenso 
wie private Bauherrinnen und Bauherren sowie 
die Zivilgesellschaft in ihren Fähigkeiten und 
Kompetenzen sowie in ihrem interdisziplinären 
und intersektoralen Handeln zu stärken. Dafür 
ist es wichtig, umwelt- und klimabezogene  
Planungs- und Baukompetenz in der Architektur, 
Stadt-, Regional- und Raumplanung, Freiraum-
planung, im Ingenieurwesen, Umweltwesen, in 
Bau-, Baustoff- und Immobilienwirtschaft sowie 
im Handwerk bereits in der Ausbildung und in 
der Fort- und Weiterbildung und mit einem stär-
keren Fokus auf Potenziale des Bestandsumbaus 
aufzubauen. 

Planen und Genehmigen ist bei vielen Projek
ten mit erheblichem Zeitvorlauf verbunden.  
Die Beschleunigung durch schlankere Vorgaben 
und digitalisierte Prozesse ermöglicht die kosten-
günstige Umsetzung baukultureller Maßnahmen. 

Baukultur erfordert  
Kompetenzen, die eine  
innovative Prozess-  
und Raumgestaltung  
befördern. 

Leitlinie 3 
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Eine verantwortungs
bewusste Bodenpolitik  
minimiert den Flächenbedarf 
der Siedlungsräume und 
stellt die Grundlage für  
gemeinwohlorientierte  
räumliche Entwicklungs
prozesse dar. 

Als Basis für eine verantwortungsbewusste und 
flächensparende Bodenpolitik dient die Deutsche 
Nachhaltigkeitsstrategie des Bundes mit dem 
Ziel, die Flächenneuinanspruchnahme für Sied-
lung und Verkehr bis zum Jahr 2030 auf unter  
30 Hektar pro Tag zu reduzieren. Orientiert daran 
schafft der Bund Rahmenbedingungen, damit 
Flächen und Gebäude qualitätsvoll, flexibel und 
anpassungsfähig sowie ressourcenschonend  
entwickelt werden. Auch vor dem Hintergrund 
des hohen Bedarfs an bezahlbarem Wohnraum 
ist dieses Ziel zu beachten. 

Räumliche Entwicklungskonzepte, ein digital 
gestütztes Flächenmanagement und die Priori-
sierung angemessen dichter Gebäudetypologien 
wirken sich positiv auf städtebauliche Qualität 
in Stadt und Land aus. So werden die Flächenin-
anspruchnahme gemindert, Bodenversiegelung 
vermieden und Flächenentsiegelung ermöglicht.  
Ziel ist es, sorgfältig gestaltete, kompakte und 
wirtschaftliche Siedlungsräume als Orte für 
Wohnen, Arbeiten und Freizeit mit hoher funk-
tionaler Dichte und Mischung sowie freiräum
lichen Qualitäten zu entwickeln. 

Innenstadtlagen sowie Ortskerne und -teile  
werden vorrangig vor der Neuinanspruchnahme 
von Flächen qualifiziert. Hohes baukulturelles 
Potenzial liegt an den Ortsrändern, die bislang 
oftmals noch einer monofunktionalen Nutzung 
unterliegen, z. B. durch reine Wohn- oder Gewer-
begebiete. Weitere potenzielle Flächen für die 
Siedlungsentwicklung liegen oftmals entlang der 
Tangenten des öffentlichen Personennahverkehrs. 

Für untergenutzte Flächen wie Stellplatzflächen, 
Parkhäuser und industrielle oder militärische 
Konversionsflächen sind Konzepte zur Nutzungs-
anpassung, Mehrfachnutzung und Revitalisie-
rung zu entwickeln und anzuwenden. Die drei-
fache Innenentwicklung, die auf die Integration 
von baulicher Innenentwicklung, Sicherung und 
Qualifizierung von Grün- und Freiräumen in 
Verbindung mit nachhaltiger Mobilität in urba-
nen Räumen zielt, kann dazu das geeignete pla-
nerische Leitbild sein. 

Die Entwicklung interkommunaler Flächen-
konzepte, mit denen Kommunen für gemeinsam 
benötigte Nutzungen effizient und flächenspa-
rend zusammenarbeiten, ist zu stärken.  

Leitlinie 4 
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Die Weiterentwicklung und Pflege der grünen  
und blauen Infrastrukturen in Städten und 
Gemeinden sowie die Renaturierung vormals 
grauer Flächen leisten einen wichtigen Beitrag 
für ein aktives und gesundes Leben im Klima-
wandel, den Schutz vor Wetterextremen sowie 
für den sozialen Zusammenhalt. Der Bund 
begrüßt eine ausreichende Versorgung der 
Bevölkerung mit vitalen, biodiversen und stadt-
klimatisch wirksamen Grün- und Freiräumen 
und unterstützt ihre hohe Nutzungs- und Gestal-
tungsqualität. Er schafft Rahmenbedingungen, 
die es ermöglichen, dass die Freiräume sowohl 
ihren ökologischen Funktionen für Klimaschutz, 
Klimaanpassung und Biodiversität als auch 
ihrer sozialen und gesundheitlichen Bedeutung 
gerecht werden. 

Wenn Grün- und Freiräume mit hoher Aufent-
haltsqualität, attraktiven, barrierefreien Wege-
verbindungen sowie Angeboten zur Natur-
erfahrung hinreichend gegeben sind und eine 
Übernutzung vermieden wird, wirkt dies positiv 
auf die physische und psychische Gesundheit 
und Erholung der Bevölkerung sowie den sozia-
len Zusammenhalt. 

Zudem bewirken klimaresiliente Grün- und Frei-
räume positive Effekte für den Wasserhaushalt; 
das betrifft sowohl das Risikomanagement von 
Hoch- und Niedrigwasser sowie Starkregen als 
auch die Wertschätzung des Mediums Wasser als 
Ressource und für die Lebensqualität. 

Der Bund setzt sich im Rahmen seiner Zustän-
digkeit dafür ein, dass die blau-grüne Infra-
struktur in den Städten und Gemeinden räum-
lich gleichmäßig verteilt, leicht erreichbar und 
zugänglich ist, und fördert deren Ausbau und 
Vernetzung untereinander und mit siedlungs-
nahen Naturräumen. Der Bund unterstützt die 
Länder und Kommunen bei der gezielten quanti-
tativen und qualitativen Weiterentwicklung und 
dem Ausbau der blau-grünen Infrastruktur auf 
der Grundlage vorliegender Strategien. 

Die Pflege des öffentlichen Grüns und der  
Ausbau der blau-grünen Infrastruktur stellen  
wesentliche Bausteine dar, um das baukulturelle  
und gartenhistorische Erbe vor Dürren und 
Überschwemmungen zu bewahren und das 
Wohlbefinden der Bevölkerung zu erhöhen. 

Qualifizierung, Ausbau  
und Vernetzung von  
Grün- und Wasserflächen 
schaffen gesunde  
Lebensbedingungen für 
Mensch und Natur. 

Leitlinie 5 
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Funktionsgemischte,  
gut gestaltete öffentliche 
Räume in Innenstädten, 
Quartieren und Ortsteilen 
fördern ein gemeinwohl-
orientiertes und gesundes 
Leben. 

Der Bund stärkt die vorhandenen Instrumente 
der Stadt- und Regionalentwicklung, damit in 
allen Siedlungsräumen gesunde und gerechte 
Daseinsbedingungen erhalten bleiben bzw. 
gestärkt werden. Er fördert die Entwicklung 
einer Stadt der kurzen Wege und priorisiert  
Nutzungsmischungen in Anbetracht des jeweili-
gen Gebietscharakters. 

Städte und Dörfer sind als Wohn- und Arbeits-
orte funktional weiterzuentwickeln. Diese sozial 
und funktional gemischten sowie gestalterisch 
angepassten Strukturen mit Angeboten der 
Daseinsvorsorge sind widerstandsfähig gegen-
über Katastrophen wie den Folgen einer Pan
demie und mittel- bis langfristigen Herausforde-
rungen wie bspw. dem Klimawandel. 

Der öffentliche Raum ist das Schaufenster und 
die Bühne unserer Siedlungen. Der öffentliche 
Raum ist als Gemeingut Ort der sozialen Begeg-
nung und des Austauschs, der demokratischen 
Teilhabe an Meinungsbildung und Aushandlung, 
der individuellen sozialen Teilhabe und nicht 
zuletzt ein Ort der lokalen Identität und Posi-
tionsbestimmung. Er ermöglicht die Sichtbarkeit 
der Vielfalt in der pluralen Gesellschaft, schafft 
Präsenz und Möglichkeit zum direkten oder  
indirekten Austausch. 

Zur stärkeren Erlebbarkeit der Vielfalt der Gesell-
schaft muss der öffentliche Raum aneignungs-
freundlich, inklusiv und barrierefrei zugänglich 
sein. Die gleichberechtigte demokratische Teil-
habe und die ko-kreative Zusammenarbeit an der 
Entwicklung des öffentlichen Raums sind unver-
zichtbar und müssen durch gendersensible,  
dialogorientierte Beteiligungsprozesse gestärkt 
werden. 

Öffentliche Räume werden im Sinne der drei-
fachen Innenentwicklung gut gestaltet und 
gepflegt, Übersichtlichkeit und Orientierung 
gewahrt und der Zugang zu halböffentlichen 
Räumen gefördert. Gemischt genutzte Raum-
konzepte mit durchlässigen Wegebeziehungen 
erhöhen die Nutzungsfrequenz und bieten Chan-
cen für bezahlbares Wohnen, Arbeiten, Bildung, 
Kultur und Gewerbe sowie für Begegnung,  
Erholung und Sport. Sie tragen zu sicheren Nah-
mobilitätsformen bei und wirken räumlicher 
Segregation entgegen. 

Öffentliche Räume sind daher auch attraktiv für 
die stadtverträgliche, klima- und umweltfreund-
liche Mobilität zu gestalten. So werden lebendige, 
gemeinwohlorientierte und gesunde Strukturen 
ermöglicht. 

Leitlinie 6 
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